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	Antrag
	Energetische Modernisierung der Infrastruktur in Kommunen
- Konjunkturpaket II -
	Formblatt 
EnMod-K 09 I

	(Regierungen)
	Ort, Datum

	
	     

	An
	     
	
	Zutreffendes bitte ankreuzen   FORMCHECKBOX 
  oder ausfüllen!

	
	
	
	Anlagen zum Antrag:

· Maßnahmebeschreibung

· ggf. Planunterlagen
· Flächenberechnungen nach DIN 277
· Kostenschätzung nach DIN 276

	
	
	
	Eingang bei der Bewilligungsstelle

	
	
	
	Buchungsnummer

	

	1. Angaben zum Gebäudeeigentümer bzw. Träger

	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Gemeinde
	     
	Landkreis
	     

	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Landkreis
	     

	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Bezirk
	     

	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	sonstiger Träger
	     

	
	

	
	Anschrift

	
	     

	
	Telefon
	Fax
	E-Mail

	
	     
	     
	     

	
	Ansprechpartner (Frau / Herr)
	Telefon
	E-Mail

	
	     
	     
	     

	
	

	
	Antragsteller ist Gebäudeeigentümer
	 FORMCHECKBOX 

	Ja
	 FORMCHECKBOX 

	Nein, Gebäudeeigentümer ist:
	     

	
	

	2. Beantragt wird

	
	ein Zuschuss von
	€
	Bundeszuschuss 
	Landeszuschuss

	
	
	
	€
	€

	
	
	
	
	

	
	
	     
	
	

	
	
	
	
	

	3. Angaben zum Gebäude

	
	3.1
Bezeichnung der Einrichtung

	
	     

	
	Anschrift

	
	     

	
	

	
	Baujahr
	     
	
	Das Gebäude ist in der Denkmalliste aufgeführt
	 FORMCHECKBOX 

	Ja
	 FORMCHECKBOX 

	Nein

	
	

	
	
	Das Gebäude ist erdgeschossig
	 FORMCHECKBOX 

	Ja
	 FORMCHECKBOX 

	Nein

	
	Netto-Grundfläche
	     
	m²NGF
	davon regelmäßig beheizt
	     
	m²NGF

	
	


	
	3.2
Gegenstand der Förderung

	
	 FORMCHECKBOX 

	energetische Modernisierung
	 FORMCHECKBOX 

	Generalsanierung
	 FORMCHECKBOX 

	Ersatzneubau

	
	

	
	3.3
Nutzung des Gebäudes

	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Schule
	Schulart
	     
	Anzahl der Klassen
	     

	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Kindertageseinrichtung
	     
	Anzahl der Gruppen
	     

	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	schulisch genutzte Sporteinrichtung
	     

	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Bildungs-, Begegnungseinrichtung
	     

	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	kommunales Verwaltungsgebäude
	     

	
	

	4. Kosten
	Gesamtkosten
€
	förderfähige Kosten
€

	
	4.1
Kosten der energetischen Modernisierung
	
	
	

	
	· Erschließung
	
	     
	

	
	· Bauwerk (Baukonstruktion und technische Anlagen)
	+
	     
	

	
	· Außenanlagen
	+
	     
	

	
	· Planungs- und Energieberatungsleistungen
	+
	     
	

	
	· 
	     
	
	+
	     
	

	
	4.2
Kosten von sonstigen Maßnahmen
(Nr. 6.2 der Bekanntmachung)
	+
	     
	

	
	4.3
Ausstattung von Schulen
(Nr. 6.3 der Bekanntmachung)
	+
	     
	

	
	Summe der Kosten
	=
	     
	

	
	

	5. Finanzierungsplan

	
	5.1 Geldgeber und Art der Finanzierungsmittel
	Nennbetrag
	davon
förderfähige Kosten

	
	
	€
	€

	
	     
	     
	

	
	     
	     
	

	
	Konjunkturpaket II
	     
	

	
	Eigenleistungen
	     
	

	
	Gesamtfinanzierung
	     
	

	
	

	
	5.2
Es wurden Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber beantragt oder in Aussicht gestellt

	
	 FORMCHECKBOX 

	Nein
	 FORMCHECKBOX 

	Ja
	Programm
	     

	
	

	
	
	Zuwendungsgeber
	     

	
	
	

	
	
	Zuwendungsbetrag
	     
	€

	

	

	6. Ehest möglicher Baubeginn
	     
	

	


	7.
Angaben zum energetischen Status des Gebäudes 


	
	

	
	7.1
derzeitiger Primärenergiebedarf 
	     
	kWh/(m²NGFa)

	
	

	
	derzeitiger Endenergiebedarf 
	     
	kWh/(m²NGFa)

	
	

	
	

	
	7.2
künftiger Primärenergiebedarf 
	     
	kWh/(m²NGFa)

	
	

	
	künftiger Endenergiebedarf 
	     
	kWh/(m²NGFa)

	
	

	
	7.3
Gebäude wird künftig beheizt mit

	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Heizöl
	 FORMCHECKBOX 

	Erdgas
	 FORMCHECKBOX 

	Flüssiggas

	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Fernwärme
	 FORMCHECKBOX 

	Holz
	 FORMCHECKBOX 

	Pellets

	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	solarthermische Anlage
	 FORMCHECKBOX 

	     
	

	
	

	8.
Bemerkungen

	
	Für die Förderung gilt die Bekanntmachung zur Förderung von Maßnahmen zur energetischen Modernisierung der Infrastruktur in Kommunen – Konjunkturpaket II und Investitionspakt 2009 – des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 3. März 2009 (AllMBl S. 112) sowie die Verwaltungsvorschriften zu Art. 44 BayHO.


	9.
Bestätigungen

	
	9.1
Bestätigung des Antragstellers

Der Antragsteller bestätigt die Einhaltung der Bekanntmachung zur Förderung von Maßnahmen zur energetischen Modernisierung der Infrastruktur in Kommunen – Konjunkturpaket II und Investitionspakt 2009 – des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 3. März 2009 (AllMBl S. 112) insbesondere, dass
· die Maßnahme nicht vor dem 27. Januar begonnen wurde und bis zum 31. Dezember 2011 durchgeführt und abgeschlossen sowie gegenüber dem Freistaat unverzüglich, spätestens 3 Monate nach Abschluss der Maßnahme, durch Vorlage eines Verwendungsnachweises abgerechnet werden kann.

Soweit für die Maßnahme Ausgaben noch nach dem 31. Dezember 2011 geleistet werden, besteht kein Anspruch auf Förderung auch dieser Ausgaben.

Soweit die Maßnahme schon vor dem 27. Januar 2009 begonnen wurde, aber noch nicht abgeschlossen ist, bestätigt der Antragsteller, dass es sich um selbständige Abschnitte eines laufenden Vorhabens handelt und die Finanzierung dieser Abschnitte bislang nicht gesichert ist. Dem Antragsteller ist bewusst, dass im Jahr 2011 Finanzhilfen nur für Maßnahmen eingesetzt werden können, die vor dem 31. Dezember 2010 begonnen werden und bei denen im Jahr 2011 ein selbständiger Abschnitt des Investitionsvorhabens abgeschlossen wird. Die Maßnahme gilt als abgeschlossen, wenn es in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.
· es sich um eine zusätzliche Investition im Sinne des § 3a Abs. 1 und Abs. 2 1. Alternative ZuInvG handelt, deren Gesamtfinanzierung am 27. Januar 2009 nicht gesichert war und bei Kommunen zusätzlich nicht durch eine amtlich bekanntgemachte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan gesichert war.

· er bereit ist, sich an der Finanzierung angemessen zu beteiligen.

	
	Antragsteller (Ort, Datum, Stempel und Unterschrift)

	     


	
	9.2.1
Bestätigung bei energetischen Modernisierungen oder Generalsanierungen

	
	 FORMCHECKBOX 

	Ich versichere, dass das in Nr. 3 dieses Antrages genannte Gebäude nach der Modernisierung oder der Generalsanierung die Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf und an den spezifischen Transmissionswärmeverlust für bestehende Gebäude nach § 9 Abs. 1 der Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung – EnEV) vom 24. Juli 2007, BGBl I S. 1519) in der jeweils geltenden Fassung einhalten wird. Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist es ausreichend, wenn eine möglichst hohe Energieeffizienz erreicht wird

	
	 FORMCHECKBOX 

	Ich versichere, dass die obigen Angaben vollständig und richtig sind und dass ich sie durch geeignete Unterlagen belegen kann.

	
	9.2.2
Bestätigung bei Ersatzneubauten

	
	 FORMCHECKBOX 

	Ich versichere, dass ein Ersatzneubau an Stelle einer energetischen Modernisierung dem Förderzweck nach Nr. 1 der Bekanntmachung – Konjunkturpaket II und Investitionspakt 2009 – des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 3. März 2009 (AllMBl S. 112) entspricht und sich als wirtschaftlichste Lösung darstellt.

	
	 FORMCHECKBOX 

	Ich versichere, dass die obigen Angaben vollständig und richtig sind und dass ich sie durch geeignete Unterlagen belegen kann.

	
	z.B. Energieberater, Architekt (Ort, Datum, Stempel und Unterschrift)

	     

	

	Prüfungsvermerk der Bewilligungsstelle

Der Antrag wurde geprüft, die energetischen Voraussetzungen der Bekanntmachung – Konjunkturpaket II und Investitionspakt 2009 – des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 3. März 2009 (AllMBl S. 112) werden eingehalten.
Bemerkungen

	
	
	

	

	Ort, Datum, Unterschrift

	


Fassung: Mai 2009








